
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Dossier Dossier: Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Dossier:
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA), 2010 - 2023. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK I

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Zusammenfasung Dossier AB-BA

2Wahl der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft 2010

2Jahresbericht 2011 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

2Jahresbericht 2012 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

2Jahresbericht 2013 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

3Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die Amtsdauer 2015-2018

3Jahresbericht 2014 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

3Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (Pa.Iv. 15.473)

4Jahresbericht 2015 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

4Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2016)

4Jahresbericht 2016 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

5Ersatzwahl für zwei Mitglieder der AB-BA (2017)

5Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellen (Pa.Iv. 16.505)

6Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2018)

6Jahresbericht 2017 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

7Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die Amtsdauer 2019-2022

7Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2019)

8Jahresbericht 2018 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

8Bundesanwaltschaft - Überprüfung von Struktur, Organisation, Zuständigkeit und

Überwachung (Po. 19.3570)

10Notwendige Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft (Pa.Iv. 19.479)

10Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2019)

11Jahresbericht 2019 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

11GPK untersucht Verhältnis zwischen AB-BA und BA

13Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2020)

13Wiederwahl von Hanspeter Uster als Präsident der AB-BA für die Amtsperiode 2021-2022

14Inspektionsbericht über das Generalsekretariat der Bundesanwaltschaft

14Jahresbericht 2020 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

15Reform der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsicht (Mo. 21.3972 und Mo. 21.3970)

15Rücktritt von Hanspeter Uster; Wahl von Alexia Heine ins AB-BA-Präsidium (2021)

16Jahresbericht 2021 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

16Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2022)

17Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die Amtsdauer 2023-2026

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK II



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
AB-BA Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
Büro-SR Büro des Ständerates
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
FIFA Fédération Internationale de Football Association
BStGer Bundesstrafgericht

DFJP Département fédéral de justice et police
AS-MPC Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
CdG Les Commissions de gestion
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
Bureau-CE Bureau du Conseil des Etats
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
FIFA Fédération Internationale de Football Association
TPF Tribunal pénal fédéral

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 1



Zusammenfasung Dossier AB-BA

Organisation der Bundesrechtspflege

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)

Mit der Revision des Strafbehördenorganisationsgesetzes im Jahr 2010 hatte sich das
Parlament dafür entschieden, den Bundesstaatsanwalt nicht mehr durch den Bundesrat
bestimmen zu lassen, sondern ihn selber zu wählen. Die Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft wurde ebenfalls verändert und eine Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) geschaffen, die nebenamtlich tätig ist. Sie besteht aus je
einer Vertretung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts, aus zwei in
einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen oder Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder einem Gericht angehören noch in einem Anwaltsregister
eingetragen sein dürfen. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt die Mitglieder der
AB-BA für eine Amtszeit von vier Jahren. Das Präsidium und das Vizepräsidium wird von
den Mitgliedern der AB-BA bestimmt. Die AB-BA ist mit einem ständigen Sekretariat
ausgerüstet.
Die Aufgaben der AB-BA ist die Überwachung der Tätigkeiten der Bundesanwaltschaft
auf deren Rechtmässigkeit, Ordnungsmässigkeit, Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit. Sie kann hierzu Informationen verlangen, Inspektionen durchführen
und Weisungen erlassen. Bei Amtspflichtverletzungen durch den Bundesanwalt kann die
AB-BA eine Verwarnung oder einen Verweis aussprechen, eine Lohnkürzung vornehmen
oder beim Parlament einen Antrag auf Amtsenthebung stellen. Die AB-BA berichtet dem
Parlament jährlich über ihre Tätigkeit.
In den Fokus geriet die AB-BA ab 2018 vor allem aufgrund der Ereignisse um
Bundesanwalt Michael Lauber, die unter anderem Anstoss für verschiedene
Reformbestrebungen war.

Inhalt
Gesamterneuerungswahlen der AB-BA: 2010, 2014, 2018, 2022
Ersatzwahlen von Mitgliedern der AB-BA: 2016, 2017, 2018, März 2019, September 2019,
2020, 2022
Bestimmung von Präsidien und Vizepräsidien: 2020, 2021
Tätigkeitsberichte der AB-BA: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021
Weisungen durch die AB-BA: 
– Inspektionsbericht über das Generalsekretariat der Bundesanwaltschaft (2020)
– Inspektionsbericht zur Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften von Bund und
Kantone (2023)

Revisionen: 
– Keine neuen Unvereinbarkeitsregeln (Pa.Iv. 15.473) 
– Die Bundesanwaltschaft wird nicht wieder dem EJPD unterstellt (Pa.Iv. 16.505 und
Pa.Iv. 19.479)
– Überprüfung des Verhältnisses zwischen AB-BA und Bundesanwaltschaft (Po. 19.3570,
Bericht GPK und Mo. 21.3970/Mo. 21.3971)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANDERES
DATUM: 28.09.2010
MARC BÜHLMANN
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Wahl der Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft 2010

Organisation der Bundesrechtspflege

Bereits in der Herbstsession wählte die vereinigte Bundesversammlung zum ersten Mal
die besagte Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Sechs der sieben
Kandidaten waren unbestritten. Die Wahl von Hansjörg Seiler, Giorgio Bomio, Thomas
Fingerhuth, Carla Wassmer, Thierry Béguin und Niklaus Oberholzer wurde von allen
Fraktionen unterstützt. Die Ratslinke, unterstützt von Dick Marty (fdp, TI), wehrte sich
erfolglos gegen den SVP-Kandidaten David Zollinger, der als Geschäftsleitungsmitglied
einer Bank nicht in einem Gremium Einsitz nehmen solle, das auch über Banken
urteilen müsse. Dieses Argument wurde jedoch von der Mehrheit der
Bundesversammlung nicht geteilt und der von der grünen Fraktion vorgeschlagene
Pascal Mahon hatte keine Chance gegen Zollinger. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2010
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2011 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Erstmals veröffentlichte die neu geschaffene Aufsichtsbehörde für die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) einen Tätigkeitsbericht. Alle operativen und nicht
operativen Einheiten wurden im Herbst 2011 inspiziert und eine Bestandesaufnahme
von Bereichen erstellt, die in Zukunft besondere Aufmerksamkeit erhalten sollen. 2

BERICHT
DATUM: 26.04.2012
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2012 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

In seinem Mitte April der Aufsichtsbehörde vorgelegten Tätigkeitsbericht für das Jahr
2012 versuchte Bundesanwalt Michael Lauber den Eindruck von Normalität zu
vermitteln. Strukturen und Abläufe seien dank eines neuen Controllingsystems
optimiert und einige langjährige Verfahren abgeschlossen worden. Zudem sei das Jahr
von Offenheit, Vertrauen und Professionalität geprägt gewesen. Auch die
Aufsichtsbehörde beschrieb in ihrem Bericht einen grundsätzlich positiven Eindruck.
Einzig die zu hohe Verfahrensdauer wurde kritisiert. Es gäbe zwar durchaus plausible
Gründe für die lange Frist, die durchschnittliche Behandlungsdauer von drei bis vier
Jahren müsse aber verringert werden. In der Presse wurde es als zu früh erachtet, die
Leistungen von Lauber nach nur einem Jahr Amtszeit zu bewerten. 3

BERICHT
DATUM: 14.08.2013
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2013 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Der Jahresbericht der Aufsichtsbehörde (AB-BA) über die Bundesanwaltschaft für das
Jahr 2013 wurde Mitte April 2014 veröffentlicht. Er attestierte der Bundesanwaltschaft,
gut zu funktionieren und ihre Aufgaben professionell und kompetent wahrzunehmen.
Mit Hilfe eines von Bundesanwalt Michael Lauber eingeführten Verfahrenscontrollings
konnten die Pendenzen verringert werden. Die Kontrolle habe zu einem internen Druck
geführt, Fälle speditiver zu erledigen. Der Bericht machte auch auf die hohen und
steigenden Personalkosten aufmerksam. 4

ANDERES
DATUM: 12.04.2014
MARC BÜHLMANN
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Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die
Amtsdauer 2015-2018

Organisation der Bundesrechtspflege

Mit der 2010 beschlossenen Änderung der Organisation der Strafbehörden hatte das
Parlament bestimmt, dass nicht nur der Bundesanwalt, sondern auch ein
Aufsichtsgremium vom Parlament zu wählen sei. Die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) besteht aus je einem Richter des Bundesgerichts und des
Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei Fachpersonen, die weder
Richter noch Anwälte sind. In der Sommersession stand erstmals die
Gesamterneuerung der AB-BA für die Amtsdauer von 2015 bis 2018 an. Drei Mitglieder
stellten sich nicht mehr zur Verfügung. Während Niklaus Oberholzer, der den
zurücktretenden Bundesrichter Hansjörg Seiler ersetzte, zusammen mit den Bisherigen
in der Sommersession gewählt wurde, konnten die beiden neuen Anwältinnen und
Anwälte, Veronica Hälg-Büchi und François A. Bernath, mangels valabler Kandidierender
erst in der Herbstsession bestimmt werden. Anders als bei Wahlen zu den Gerichten
spielen bei der Ernennung der Mitglieder der AB-BA parteipolitische Überlegungen
keine Rolle. 5

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2014
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2014 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

In ihrem Jahresbericht 2014 sprach die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) von einem «positiven Eindruck», den sie von der
bundesanwaltschaftlichen Tätigkeit der letzten vier Jahre habe. Es sei gelungen, einen
grossen Teil alter Fälle abzuarbeiten, wobei auf ein «verantwortungsbewusstes
Ressourcenmanagement» geachtet worden sei. Administration und Budgetdisziplin
funktionierten sehr gut. Allerdings habe es die Bundesanwaltschaft bisher versäumt,
Stellgrössen zu entwickeln, um die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Tätigkeiten
überprüfen zu können. 
Die NZZ urteilte, dass die schlechte Presse über die Bundesanwaltschaft der
Vergangenheit angehöre, wofür die Zeitung verbesserte Strukturen, aber auch eine
«umsichtige Kommunikation» des Bundesanwaltes Michael Lauber verantwortlich
machte. 6

BERICHT
DATUM: 18.04.2015
MARC BÜHLMANN

Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft (Pa.Iv. 15.473)

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
wurde 2010 mit der Organisation der Strafbehörden geregelt. Die AB-BA, die 2014 vom
Parlament neu bestellt wurde, setzt sich zusammen aus je einem Richter des
Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte sein dürfen. Mit einer
parlamentarischen Initiative will die RK-SR durch eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen diese Zusammensetzung steuern. Weil in diesen
Bestimmungen (noch) geregelt ist, dass die Anwältinnen und Anwälte, die in der AB-BA
einsitzen, nicht als Parteivertung vor den Strafbehörden des Bundes auftreten dürfen,
bewerben sich in der Regel keine auf Strafrecht spezialisierten Anwältinnen oder
Anwälte für einen Sitz in der Aufsichtsbehörde. Damit entgeht dieser aber praktische
Fachkenntnis im Gebiet der Strafverfolgung. Mit der angestrebten Änderung der
Bestimmungen zu den Unvereinbarkeiten soll dies verhindert werden. Dem Beschluss
der RK-SR im August 2015, eine Vorlage auszuarbeiten, stimmte die RK-NR noch im
Oktober des gleichen Jahres einstimmig zu. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2015
MARC BÜHLMANN
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Nach Anhörung des Präsidenten der AB-BA, Niklaus Oberholzer, entschied sich die RK-
SR, auf die Ausarbeitung einer Revision über die Regelung zur Zusammensetzung der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorläufig zu verzichten. An der
bestehenden Regelung könne festgehalten werden: Mitglieder der AB-BA, die in einem
Kanton als Anwalt tätig sind, dürfen selber nicht als Vertreter einer Partei vor den
Strafbehörden auftreten. Dies sei nach wie vor sachgerecht und es bestehe kein
dringender Anpassungsbedarf. Die RK-SR wollte allerdings nicht ausschliessen, dass ein
solcher zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein könnte. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2017
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2015 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

In ihrem Jahresbericht 2015 hob die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA) die verschiedenen Anpassungen hervor, die im Hinblick auf die
Gesamterneuerung der Leitungsgremien der Bundesanwaltschaft für die Periode
2016–2019 vorgenommen worden seien. Die strukturelle Reorganisation sei beim
Personal zwar zuerst auf Verunsicherung, letztendlich aber doch auf Akzeptanz
gestossen. Ende 2015 habe das Unterfangen abgeschlossen werden können. Der Bericht
hob zudem hervor, dass die Aufsichtsbehörde bei ihren Inspektionen auf die «(zu)
niedrige Zahl von Staatsanwälten» hingewiesen worden sei. Wegen nicht
wiederbesetzter Abgänge, aber auch aufgrund der Zunahme der Arbeitsbelastung
werde eine Aufstockung der Stellen als «dringend und notwendig» erachtet. In der
Presse wurde der Bericht nicht kommentiert. 9

BERICHT
DATUM: 14.04.2016
MARC BÜHLMANN

Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2016)

Organisation der Bundesrechtspflege

Mit der Neuorganisation der Strafbehörden des Bundes war 2010 nicht nur beschlossen
worden, dass das Parlament den Bundesanwalt wählt, sondern auch die Mitglieder der
siebenköpfigen Aufsichtsbehörde (AB-BA). Diese setzt sich aus einem Bundesrichter
oder einer Bundesrichterin, einem Bundesstrafrichter oder einer Bundesstrafrichterin,
zwei Anwälten oder Anwältinnen, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen
sein müssen, sowie drei Fachpersonen zusammen, die explizit in keinem
Arbeitsverhältnis mit dem Bund stehen, keinem Gericht angehören und auch nicht in
einem Anwaltsregister eingetragen sein dürfen. Weil der als Fachperson gewählte David
Zolliger im Sommer 2016 ins Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragen wurde,
musste er also ersetzt werden. Auf die von der GK ausgeschriebene Stelle gingen 16
Bewerbungen ein (davon vier von Frauen), wovon jene von Rolf Grädel am meisten
überzeugte. Parteipolitische Kriterien haben – anders als bei Richterwahlen – keine
Bedeutung. Grädel wurde von der Vereinigten Bundesbehörde in der Wintersession
2016 in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft gewählt. Er erhielt 169 von
179 gültigen Stimmen; 24 Stimmen waren leer eingelegt worden und eine Stimme war
ungültig. 10

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2016 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Es gehöre zum Wesen einer Aufsichtsbehörde, dass sie erst dann wahrgenommen
werde, wenn die unter Aufsicht stehende Behörde in die Kritik gerate, eröffnete Niklaus
Oberholzer, Präsident der AB-BA das Vorwort des Jahresberichts 2016 ebendieser
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft. Die AB-BA mische sich aber nicht in
einzelne Verfahren ein und beurteile auch nicht einzelne Staatsanwälte. Vielmehr habe
sie Einblick in das gesamte System der Bundesanwaltschaft zu nehmen, betonte er. 
In der Tat war die Bundesanwaltschaft aufgrund einzelner Verfahren (FIFA, Petrobras,

BERICHT
DATUM: 05.04.2017
MARC BÜHLMANN
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1MDB) in den Fokus der Medien geraten. Die AB-BA bescheinigte der
Bundesanwaltschaft in ihrem Jahresbericht freilich, in diesen Verfahren
verantwortungsbewusst und zielgerichtet vorzugehen. Die Inspektionen hätten keine
systemischen Schwächen gezeigt. Kritischer äusserte sich das Aufsichtsgremium zur
internen Reorganisation: Diese sei noch in der Aufbauphase und vieles sei noch nicht
eingespielt, nicht umgesetzt und es gebe noch Verbesserungspotenzial. Der
Administrativaufwand sei hoch und die internen Abläufe noch kompliziert und unklar. 11

Ersatzwahl für zwei Mitglieder der AB-BA
(2017)

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Wahl der Mitglieder der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
liegt seit 2011 in der Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung. Weil François
A. Bernath per 30. September 2017 seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, musste das
Parlament dieser Verantwortung bei der Ersatzwahl eines Mitglieds der AB-BA
nachkommen. Bernath ist in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt.
Weil zwei der sieben Mitglieder der AB-BA diese Funktion inne haben müssen – zwei
Mitglieder müssen Richterin oder Richter des Bundes- oder des Bundesstrafgerichts
sein und drei Mitglieder dürfen als Fachpersonen weder einem eidgenössischen
Gericht angehören noch in ein Anwaltsregister eingetragen sein – suchte die GK eine
Anwältin oder einen Anwalt. Von den 15 eingegangenen Bewerbungen entschied sich die
Kommission für Tamara Erez, die sie entsprechend zur Wahl vorschlug. Parteipolitische
Überlegungen spielen – anders als bei Richterwahlen – für die Wahl der Mitglieder der
AB-BA keine Rolle. Die GK begründete ihren Entscheid mit der Eignung und den
sprachlichen Fähigkeiten. Tamara Erez ist italienischer Muttersprache und beherrscht
zwei weitere Landessprachen. Zudem verfüge sie über eine starke Persönlichkeit – so
die Kommission. 
Am Schluss der Herbstession entsprach die Vereinigte Bundesversammlung der
Empfehlung der GK und wählte Tamara Erez mit 207 von 214 Stimmen. 6 Stimmzettel
blieben leer und auf einem stand ein anderer Name als Erez. 12

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN

Mit 183 von 183 gültigen Stimmen (6 der 190 eingelangten Wahlzettel blieben leer und
einer war ungültig) wurde in der Wintersession Stefan Heimgartner für den Rest der
Amtsperiode 2015 bis 2018 als Ersatz für den zurücktretenden Giorgio Bomio als
Strafrichter in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Ein
Mitglied der AB-BA muss dem Bundesstrafgericht angehören. Heimgartner, der der CVP
angehört – Bomio gehört der SP an – war im Juni 2016 zum Strafrichter gewählt worden.
Die Wahl durch die Vereinigte Bundesversammlung war entsprechend unbestritten. 13

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
MARC BÜHLMANN

Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD
unterstellen (Pa.Iv. 16.505)

Organisation der Bundesrechtspflege

Erst 2010 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des
Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, dass die Bundesanwaltschaft ein
Justizorgan darstelle, das von der Exekutive unabhängig sein müsse. Deshalb bestimmt
seither die Legislative nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch das Aufsichtsgremium
der Bundesanwaltschaft (AB-BA). Dies sei ein Fehlschlag gewesen, argumentierte Alfred
Heer (svp, ZH) bei der Erläuterung seiner parlamentarischen Initiative, die verlangte,
dass die Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellt und der Verwaltung
angegliedert werde. Strafverfolgung sei keine judikative, sondern eine exekutive
Aufgabe. Als unabhängiger Akteur könne die Bundesanwaltschaft nicht über die
Bundespolizei verfügen und werde durch die AB-BA auch nur unzureichend
kontrolliert. 
In ihrer Medienmitteilung machte die RK-NR deutlich, dass sie diese Auffassung nicht
teile. Die Bundesanwaltschaft müsse von der Regierung getrennt bleiben. Ihre
Unabhängigkeit müsse im Gegenteil noch gestärkt werden, weshalb die Kommission

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
MARC BÜHLMANN
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einer parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 16.487) Folge gab, die den
Ausbau der Leitung der Bundesanwaltschaft von einer auf drei Personen forderte. 14

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN

Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2018)

Organisation der Bundesrechtspflege

Mit 206 von 208 eingelangten Stimmen – 2 Wahlzettel waren leer geblieben – wurde
Cornel Borbély in der Frühjahrssession 2018 von der Vereinigten Bundesversammlung
zum neuen Mitglied der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Die
Neuwahl eines Mitglieds der AB-BA war nötig geworden, weil Veronica Hälg-Büchi per
31. März 2018 ihren Rücktritt eingereicht hatte. Gesucht war entsprechend ein in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt oder eine eingetragene Anwältin. Zwei
der sieben Mitglieder der AB-BA müssen diese Qualifikation haben; daneben besteht
die Aufsichtsbehörde aus einer Richterin oder einem Richter des Bundesgerichtes,
einer Richterin oder einem Richter des Bundesstrafgerichtes sowie drei Fachpersonen.
Borbély setzte sich gegen sieben andere Bewerber durch, Bewerberinnen hatten sich
keine gemeldet. 16

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2017 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Internationaler Terrorismus, organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und
Cyber-Crime würden nach neuen Strategien und Arbeitsmethoden für die
Bundesanwaltschaft rufen, denen aber gleichzeitig von der nationalen Strafrechts- und
Prozessgesetzgebung enge Grenzen gesetzt würden, hielt der Jahresbericht 2017 der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) einleitend fest. Erschwerend
komme hinzu, dass die Behörde ihre Verfahren in einem stark politisierten Umfeld
führe und deshalb im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Die AB-BA habe sich im
Berichtsjahr vor allem auf systemische Probleme konzentriert. Unter anderem empfahl
sie einen Code of Conduct für ehemalige Mitarbeitende. Positiv beurteilte die
Aufsichtsbehörde, dass die operativen Abläufe gut funktionierten und die
Mitarbeitenden motiviert seien und Eigeninitiative zeigten. Die AB-BA ging im Bericht

BERICHT
DATUM: 20.04.2018
MARC BÜHLMANN
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zudem ausführlich auf den Fall «Daniel M.» ein, der von der GPDel untersucht wurde.
Weiter sei gegen Bundesanwalt Michael Lauber 2017 eine Disziplinarbeschwerde
eingereicht worden, auf welche die AB-BA laut Jahresbericht aber nicht eingetreten
war. 17

Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die
Amtsdauer 2019-2022

Organisation der Bundesrechtspflege

Seit 2010 wählt das Parlament nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch die
Aufsichtsbehörde für die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Eine Gesamterneuerung für die
Amtsdauer 2019–2022 wurde in der Herbstsession von der Vereinigten
Bundesversammlung vorgenommen. Die AB-BA besteht aus sieben Mitgliedern: Das
Bundesgericht und das Bundesstrafgericht stellen je eine Vertreterin oder einen
Vertreter, hinzu kommen zwei in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene
Anwältinnen oder Anwälte und drei Fachpersonen, die weder in einem Anwaltsregister
eingetragen noch an einem eidgenössischen Gericht tätig sein dürfen. Sechs der sieben
amtierenden Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl. Einzig Niklaus Oberholzer, der
Vertreter des Bundesgerichts, stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Seinen Platz wollte
Bundesrichterin Alexia Heine einnehmen. Die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder
und die Neuwahl von Heine wurde von der GK empfohlen und von allen Fraktionen
unterstützt. 
Bei der Wiederwahl schafften alle Bisherigen das absolute Mehr problemlos: Stefan
Heimgartner als Vertreter des BStGer (205 Stimmen), Tamara Erez (205 Stimmen) und
Cornel Borbély (204 Stimmen) als Anwältin bzw. Anwalt sowie die Fachpersonen Isabelle
Augsburger-Bucheli (205 Stimmen) und Rolf Grädel (204 Stimmen) standen alle beinahe
auf allen der 206 eingelangten Wahlzettel. Einzig Hanspeter Uster, die dritte
Fachperson, erhielt lediglich 177 Stimmen. Dies dürfte vielleicht damit
zusammenhängen, dass der ehemalige Zuger Regierungsrat damals der Sozialistisch-
Grünen Alternative angehört hatte und von der Ratsrechten nicht gewählt wurde.
Vielleicht waren dann die 15 leeren Stimmen bei der Ergänzungswahl von Alexa Heine,
die der SVP angehört,– ihr Name stand auf 183 der 198 eingelangten Wahlzettel –, als
Retourkutsche zu verstehen. 18

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2018
MARC BÜHLMANN

Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2019)

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) umfasst neben zwei
Richterinnen oder Richtern aus dem Bundesgericht und dem Bundesstrafgericht zwei
Anwältinnen oder Anwälte, die im Anwaltsregister eingetragen sind, sowie drei
Fachpersonen, die weder einem Gericht angehören noch in einem Anwaltsregister
eingetragen sind. Mit dem Rücktritt des Anwalts Cornel Borbély entstand eine Vakanz
für eine der beiden Anwaltsstellen innerhalb der AB-BA. Aus den 24 eingegangenen
Bewerbungen entschied sich die GK für Jörg Zumstein, der seit mehr als 20 Jahren als
Anwalt tätig ist. Zumstein erhielt 202 von 202 gültigen Stimmen. 19

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Jahresbericht 2018 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Tätigkeitsberichte von Bundesbehörden seien nicht der Stoff, auf den sich Medien
stürzten, kommentierte die NZZ. Dies sei freilich beim Jahresbericht 2018 der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) für einmal anders, da es im
Rahmen der Ereignisse rund um die Treffen des Bundesanwaltes Michael Lauber mit
Fifa-Präsident Gianni Infantino die Öffentlichkeit interessiere, was die
Aufsichtsbehörde dazu meine. Auch die Präsentation des Jahresberichts war anders als
in früheren Jahren von einer Medienkonferenz begleitet, die der im Vorjahr gewählte,
neue Präsident der AB-BA, Hanspeter Uster, einberufen hatte. Zum ersten Mal enthielt
ein AB-BA-Jahresbericht zudem Weisungen an den Bundesanwalt. Erstens solle die
Revision des Memorandums zwischen der Bundesanwaltschaft und dem
Nachrichtendienst über die Abläufe der Zusammenarbeit hinsichtlich Prävention und
Strafverfolgung eingeleitet werden. Zweitens, und bezugnehmend auf die medial stark
beachtete Fifa-Geschichte, seien in Zukunft Gespräche mit Parteien oder anderen
Verfahrensbeteiligten zu dokumentieren. Im Raum stand zudem der Vorwurf, Lauber
habe die AB-BA bezüglich eines dritten Treffens angelogen. 
Es knirsche hörbar zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsichtsbehörde,
urteilte die NZZ, was aber gut sei, weil die AB-BA bisher sehr pfleglich mit der von ihr zu
überprüfenden Bundesanwaltschaft umgegangen sei. 20

BERICHT
DATUM: 25.04.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesanwaltschaft - Überprüfung von
Struktur, Organisation, Zuständigkeit und
Überwachung (Po. 19.3570)

Organisation der Bundesrechtspflege

Das Postulat Jositsch (sp, ZH), mit dem der Bundesrat beauftragt werden soll, Struktur,
Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft zu überprüfen,
wurde auf Antrag des Büro-SR von der kleinen Kammer in der Herbstsession 2019
stillschweigend an die GPK-SR zur Vorprüfung überwiesen. Der Zürcher Sozialdemokrat
fragte sich, weshalb die Kritik an der Bundesanwaltschaft trotz personeller
Anpassungen nicht abnehme, und schlug vor, zu untersuchen, ob dies allenfalls
strukturelle Gründe habe. 
Da die GPK beider Räte eine Überprüfung des Aufsichtsverhältnisses zwischen der
Bundesanwaltschaft und deren Aufsichtsbehörde (AB-BA) beschlossen habe und die
RK-NR gesetzgeberischen Handlungsbedarf prüfe – nicht ohne die Resultate der GPK
abzuwarten –, sei es sinnvoll, das Postulat der GPK zuzuweisen, damit diese die
Forderungen des Postulats mit ihren Bemühungen koordinieren könne, so der
Ordnungsantrag des Büros. Ein Bericht der GPK sei im November 2020 zu erwarten und
mit der Überweisung könnten Mehrspurigkeiten vermieden werden, begründete Hans
Stöckli (sp, BE) als Sprecher des Büros den Antrag. 21

POSTULAT
DATUM: 16.09.2019
MARC BÜHLMANN

In ihrem Bericht vom 17. November 2020 beantragte die GPK-SR, an die das Postulat
von Daniel Jositsch (sp, ZH) für eine Überprüfung von Struktur, Organisation,
Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft zur Vorprüfung überwiesen
worden war, lediglich einen Teil des Postulats anzunehmen. Abzulehnen sei Ziffer 1 des
Postulats, die eine Überprüfung der Zweckmässigkeit der Struktur und der Organisation
der Bundesanwaltschaft forderte. Diese Überprüfung werde durch die laufende GPK-
Untersuchung bereits vorgenommen. Aus dem gleichen Grund sei auch Ziffer 3 des
Postulats abzulehnen: Auch die Überprüfung, ob die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) den an sie gestellten Anforderungen genüge, sei
Gegenstand der GPK-Untersuchung. Zur Annahme empfahl die GPK-SR allerdings Ziffer
2 des Postulats: Der Bundesrat solle klären, ob die Verteilung der Kompetenzen
zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Strafverfolgung nach zahlreichen
Partialrevisionen noch zweckmässig sei. Teilweise bestünde Rechtsunsicherheit, weil
die Zuständigkeiten nicht immer klar seien, begründete die GPK-SR ihre Empfehlung. 
In der Ratsdebatte während der Wintersession 2020 führte Daniel Jositsch aus, dass er
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DATUM: 14.12.2020
MARC BÜHLMANN

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 9



sein Postulat «vor allem auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Person des
Bundesanwalts eingereicht» habe. Das Problem sei aber nicht der mittlerweile
zurückgetretene Michael Lauber, vielmehr gebe es in der Bundesanwaltschaft
strukturelle Probleme, die nicht durch das Ersetzen von Köpfen gelöst werden könnten.
Er unterstütze aber den Antrag der GPK-SR, weil die Ziffern 1 und 3 seines Postulats
bereits in Abklärung seien. Zu Wort kam auch der Präsident der AB-BA, Hanspeter
Uster. Er begrüsse eine Evaluation der Aufsichtsbehörde und unterstütze auch eine
Evaluation der Kompetenzaufteilung gemäss Ziffer 2 des Postulats. Schliesslich äusserte
sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter. Sie begrüsse es, dass in dieser Frage eng
mit den Kantonen zusammengearbeitet werden könne. Sie plane zudem den Einsatz
einer Arbeitsgruppe. In der Folge wurde Ziffer 2 des Postulats stillschweigend
überwiesen. 22

Mitte Oktober 2023 legte der Bundesrat den Bericht zur Erfüllung des Postulats von
Daniel Jositsch (sp, ZH) vor, mit dem dieser eine Überprüfung von Struktur,
Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. 
Laut Bericht hatte der Bundesrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die auf der Basis einer
Auslegeordnung prüfte, ob es Anpassungsbedarf in der Organisation der Überwachung
der Bundesanwaltschaft gibt. Ausgangslage dieser Gesamtschau bildete die sogenannte
«Effizienz-Vorlage», die auf Verbesserungen der Effizienz in der Strafverfolgung
abzielte. Seit ihrer Einführung 2002 seien einige Verbesserungen vorgenommen
worden, darunter die Bestellung eines Bundesstrafgerichtes, die Vereinheitlichung des
Strafprozessrechts, die Schaffung einer Berufungskammer gegen Entscheide des
Bundesstrafgerichtes und die Revision der Strafprozessordnung, die voraussichtlich
2024 in Kraft treten wird. Zudem hätten gemäss Bundesrat auch einige
parlamentarische Vorstösse die Frage der Kontrolle der Bundesanwaltschaft gestreift
(Mo. 14.3441; Mo 18.3700; Mo 21.3972 und 21.3970; Mo 21.3988; Po 21.4598; Po.
22.4412). 
Auf der Basis ebendieser Auslegeordnung kam die Arbeitsgruppe zum Schluss, «dass
sich das heutige System in seinen Grundzügen bewährt hat und sich allfällige Reformen
auf punktuelle Änderungen beschränken können» – ein Urteil, das laut Bericht auch der
Bundesrat teilte. Der Bericht listete in der Folge die Diskussion der Arbeitsgruppe und
die jeweilige Haltung des Bundesrats zu solchen punktuellen Änderungsmöglichkeiten
auf: Während die Arbeitsgruppe keinen Handlungsbedarf in Bezug auf die Zuteilung der
Zuständigkeiten bei Straftaten sah und die Notwendigkeit einer Übertragung weiterer
Kompetenzen an den Bund als nicht zielführend erachtete, mahnte sie Reformbedarf
bei mehrfacher Zuständigkeit an. Es müsse klarer geregelt werden, wer zuständig sei,
wenn eine Straftat in mehreren Kantonen oder im Ausland begangen werde. Weil im
Falle von Zuständigkeitskonflikten zwischen der Bundesanwaltschaft und den Kantonen
genaue Verfahrensvorschriften fehlten, regte die Arbeitsgruppe zudem deren
Kodifizierung an. Bei den Kriterien für die Fallzuweisung empfahl sie eine Prüfung
möglicher Anpassungen hinsichtlich Terrorismus, krimineller Organisationen und
Geldwäscherei. Der Bericht räumte auch der Cyberkriminalität Platz ein: Es gebe hier
zwar verschiedene Instrumente für eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
kantonalen und nationalen Strafbehörden, diese hätten aber lediglich eine
«koordinative Funktion». Die Anregung der Arbeitsgruppe, eine Instanz zu schaffen,
welche die Zuständigkeit im Konfliktfall verbindlich regeln könnte, stiess beim
Bundesrat allerdings auf Widerstand. Allgemein versprach die Regierung jedoch, die
Punkte, in denen Handlungsbedarf bestehe, «einer vertieften Prüfung» zu
unterziehen. 23

BERICHT
DATUM: 11.10.2023
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Notwendige Reformen hinsichtlich der
Aufsicht über die Bundesanwaltschaft (Pa.Iv.
19.479)

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2019)

Organisation der Bundesrechtspflege

Bevor die Vereinigte Bundesversammlung zur mit Spannung erwarteten Wiederwahl des
Bundesanwaltes Michael Lauber schritt, hatte sie eine Ersatzwahl für die
Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) vorzunehmen. Obwohl auch die
AB-BA rund um die Bestätigungswahl Laubers in den medialen Fokus und teilweise in
die Kritik geraten war, war die Wahl von Luzia Vetterli, die für den Rest der Amtsperiode
2019–2022 den Platz der zurückgetretenen Tamara Erez einnahm, gänzlich
unbestritten. Die Luzernerin, die für die SP im Grossen Stadtrat Luzern gesessen hatte,
erhielt 225 von 226 gültigen Stimmen. 18 der 244 eingelangten Wahlzettel waren leer
geblieben und einer enthielt einen anderen Namen. Zwei Mitglieder der AB-BA müssen
in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene Anwältinnen oder Anwälte sein –
neben einem Mitglied des Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts sowie drei
Fachpersonen, die weder einem eidgenössischen Gericht angehören noch in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragen sein dürfen. Vetterli, wie Erez Anwältin, hatte
sich gegen acht Bewerber und drei Bewerberinnen durchgesetzt. Als langjähriges
Mitglied und Präsidentin der Stadtluzerner Geschäftsprüfungskommission kenne
Vetterli die Herausforderungen einer Aufsichtsbehörde aus erster Hand, so die
Begründung der GK in ihrer Wahlempfehlung. 25
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Jahresbericht 2019 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Anfang März 2020 legte die AB-BA ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019 vor. Den
Schwerpunkt im «intensivsten Arbeitsjahr seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit» habe das
Disziplinarverfahren gegen Bundesanwalt Michael Lauber gebildet, aufgrund dessen
sich die Zusammenarbeit mit der obersten Strafbehörde erschwert habe. Man sei
aufgrund der Untersuchung auch zum Schluss gekommen, dass die Aufsichtstätigkeit
funktioniere, aber noch verstärkt werden müsse. Im Rahmen des Verfahrens habe man
zudem intensiven Kontakt mit verschiedenen parlamentarischen Kommissionen und
Fraktionen gehabt. Laut Bericht ist die Behörde zum Schluss gekommen, dass der
Bundesanwalt über einen grossen Gestaltungs- und Ermessensspielraum verfüge und es
deshalb nicht nur punktuelle Kontrollen, sondern eine systemische Fachaufsicht durch
die AB-BA brauche. In ihrer Medienmitteilung stellte sich die Aufsichtsbehörde auch
explizit gegen die Idee einer Kontrolle der Bundesanwaltschaft durch die Exekutive, wie
das bis 2010, also vor der Reform des Strafbehördenorganisationsgesetzes noch der Fall
gewesen war: Eine «Kontrolle der Bundesanwaltschaft durch Bundesrat und
Bundesverwaltung könnte die Unabhängigkeit der Strafjustiz des Bundes gefährden, zu
einer unerwünschten Verpolitisierung und zu einer deutlichen Schwächung der
Aufsicht führen». In der Tat waren im Rahmen der verschiedenen Ereignisse rund um
Michael Lauber immer wieder politische Forderungen laut geworden, die eine Rückkehr
zum alten System befürworteten, als der Bundesrat für Wahl und Aufsicht der
Bundesanwaltschaft zuständig gewesen war. 26

BERICHT
DATUM: 23.04.2020
MARC BÜHLMANN

GPK untersucht Verhältnis zwischen AB-BA
und BA

Organisation der Bundesrechtspflege

Wie gut funktioniert die Überwachung der Bundesanwaltschaft? Diese Frage stand auch
aufgrund einer Untersuchung der GPK im Raum. 2010 hatte das Parlament im Rahmen
der Reform des Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, nicht nur den
Bundesanwalt in Zukunft selber zu wählen, sondern auch ein Gremium zu bestimmen,
das für das Parlament die Aufsicht über die oberste Strafverfolgungsbehörde
übernehmen solle: die AB-BA. Bis anhin waren Wahl und Aufsicht Aufgabe des
Bundesrats gewesen. Ziel der Reform war eine Stärkung der Unabhängigkeit der
Bundesanwaltschaft gewesen.
Die Ereignisse rund um den amtierenden Bundesanwalt Michael Lauber – die
Disziplinaruntersuchung gegen Lauber, dessen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht und das von der GK gegen ihn angestrengte
Amtsenthebungsverfahren –  deckten nun aber auf, dass dieses neue Konstrukt mit
Bundesanwaltschaft und Aufsichtsbehörde einige Mängel aufweist. Eine Frage, die sich
dabei etwa stellte, war, ob sich die GK mit ihrem Amtsenthebungsverfahren über den
Entscheid der AB-BA hinweggesetzt habe, hatte Letztere ja lediglich eine Lohnkürzung
und keine Empfehlung für eine Amtsenthebung vorgesehen. Allerdings kann nur das
Parlament und nicht die AB-BA über eine Amtsenthebung entscheiden.

Auch in den Medien wurde die Ambivalenz zwischen politischer Entscheidung und
juristischen Einschätzung diskutiert. Die NZZ urteilte, dass «der Balanceakt zwischen
einer unabhängigen Strafverfolgung und einer wirksamen Kontrolle [..] wegen der
Gewaltenteilung immer delikat» sei, und die Aargauer Zeitung bemerkte, dass das
«Drama» sich nicht auflöse, «wenn Politiker weiter auf Juristen hören». Die WoZ
machte ebenfalls einen Konstruktionsfehler aus, weil die Bundesanwaltschaft nicht
wirklich unabhängig sei: Bundesanwältinnen und Bundesanwälte seien in der Schweiz
«Fliehkräften politischer Interessen ausgesetzt, müssen sich regelmässig einer Wahl
stellen und werden von einem Milizgremium beaufsichtigt, das ebenfalls vom Parlament
gewählt wird». Die Zeitung zitierte Dick Marty (fdp, TI), der den Schutz der
Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft von der Legislative als nicht gegeben
betrachtete. Die Unabhängigkeit könne gar nicht gewährt werden, wenn alle
reinredeten. Die WoZ forderte Reformen, befürchtete aber, dass mit dem uneinigen
Parlament nicht so rasch Ruhe in die Bundesanwaltschaft einkehren werde.
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In den Medien geriet freilich auch die Aufsichtsbehörde in den Fokus. Nicht nur das
schwierige Verhältnis zwischen der AB-BA und der Bundesanwaltschaft, sondern auch
die Differenzen innerhalb der AB-BA sowie der Führungsstil von Hanspeter Uster, der
das Gremium seit 2019 präsidierte, wurden kritisiert. Uster «beisse als Aufseher am
richtigen Ort zu, aber er verbeisse sich dabei», urteilte etwa die Aargauer Zeitung. 

Die AB-BA selber wird von den Geschäftsprüfungskommissionen von National- und
Ständerat (GPK) kontrolliert. Die wachsende Kritik sowohl an der Bundesanwaltschaft als
auch an der AB-BA hatte die GPK Mitte Mai 2019 veranlasst, eine Untersuchung zum
Aufsichtsverhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und AB-BA einzuleiten. Der
entsprechende Bericht wurde Ende Juni 2020 veröffentlicht und hielt fest, dass die
GPK «in den Jahren 2011 bis 2018 [...] grossmehrheitlich positive Rückmeldungen» zur
Zusammenarbeit zwischen der AB-BA und der Bundesanwaltschaft erhalten habe, dass
sich das «Zusammenarbeitsverhältnis» im Jahr 2019 aber «markant» verändert habe.
Im ausführlichen Bericht waren Aussagen der Protagonisten detailliert festgehalten.
Laut Bericht habe Michael Lauber seit der Übernahme der Präsidentschaft der AB-BA
durch Hanspeter Uster der Dialog gefehlt. Zudem stelle er die Fachkompetenz der
Behörde in Frage. Auch hinsichtlich personalrechtlicher Konsequenzen habe es in der
Beziehung zwischen Bundesanwaltschaft und Aufsichtsbehörde einen «fundamentalen
Wechsel» gegeben. Die AB-BA verstehe sich neu als «Arbeitgeber des Bundesanwalts».
Hauptgrund der Zerrüttung sei laut dem Bundesanwalt aber vor allem das
Disziplinarverfahren. Er wisse nicht, was man ihm überhaupt vorwerfe. Hanspeter Uster
wiederum wurde im Bericht mit der Aussage zitiert, dass er nicht das Gefühl habe, dass
es eine Änderung gegeben habe. Er selber habe wohl eher ein Aufsichtsverständnis,
während seine Vorgänger «eher ein coachendes Verständnis der Aufsicht gehabt»
hätten. Fakt sei aber, dass die AB-BA bei ihrer Aufsichtstätigkeit auf «klare Anzeichen
von Amtspflichtverletzungen» gestossen sei, was eine Disziplinaruntersuchung
angezeigt habe. «Persönliche Befindlichkeiten» dürften dabei keine Rolle spielen – so
Uster laut Bericht. 
Ziel der GPK-Untersuchung hätten auch mögliche vertrauensbildende Massnahmen sein
sollen. Während Michael Lauber eine Mediation vorgeschlagen habe – etwa in dem
Sinne, dass künftig ein Mitglied der GPK bei den gemeinsamen Sitzungen von AB-BA und
Bundesanwaltschaft anwesend sein solle –, befürchtete Hanspeter Uster laut Bericht,
dass mit einer Mediation «das Fuder überladen» würde. Die GPK lehnte eine solche
Mediation schliesslich ab, «da ein solches Verfahren in der Regel den Willen und das
Einverständnis beider Seiten voraussetzt, was nicht gegeben war». Eine Entspannung
des Verhältnisses würde wohl erst mit Abschluss der Disziplinaruntersuchung einsetzen
können, so der Bericht.
In ihren Schlussfolgerungen stellte die GPK fest, dass das Disziplinarverfahren das
Verhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und Bundesanwaltschaft stark negativ
beeinträchtige, dass der Bundesanwalt deshalb die AB-BA nicht mehr als Aufsicht
akzeptiere und es deshalb zu mangelnder Kooperation seitens der Bundesanwaltschaft
komme. Es sei zwar wünschenswert, dass ein Vertrauensverhältnis herrsche, es sei aber
unerlässlich, dass der Bundesanwalt der AB-BA den nötigen Respekt entgegenbringe,
was im Moment nicht der Fall sei. Es sei die AB-BA und nicht der Bundesanwalt, die
entscheide, ob und wo Einsichtnahme in Akten angezeigt sei; die Ansicht des
Bundesanwalt diesbezüglich entspreche «einem falschen Aufsichtsverständnis». Die
Einflussnahme der AB-BA sei vielmehr vom Gesetzgeber gewünscht. Der Bericht hielt
weiter fest, dass es mit Hanspeter Uster nicht zu einem Paradigmenwechsel gekommen
sei. 
In den Schlussfolgerungen wurde allerdings auch die AB-BA für Informationspannen
gerügt, «die den Bundesanwalt persönlich getroffen» hätten. Kritisiert wurde auch die
unglückliche Medienkommunikation beim Disziplinarverfahren. Zudem seien
Inspektionen der Aufsichtsbehörde bisher «ungenügend ausgewertet und in
schriftliche Berichte gefasst» worden. Der Bericht der GPK folgerte, dass das System
einer unabhängigen Bundesanwaltschaft mit unabhängiger Fachaufsicht grundsätzlich
funktionieren könnte, sich jedoch mit dem vorliegenden Fall als «nicht krisenfest»
erwiesen habe. Die GPK werde deshalb den «Status quo plus» im Sinne einer
Beibehaltung des Systems mit einigen Verbesserungen, aber auch einen Umbau der
Institutionen prüfen und in einem weiteren Bericht darlegen.

In den Medien wurde der Bericht als weitere «Niederlage für den Bundesanwalt»
bewertet (NZZ). Auch die GPK schlage sich auf die Seite der Aufpasser Laubers, urteilte
der Blick und die Aargauer Zeitung verstand den Bericht als «vernichtendes Zeugnis»
der GPK gegenüber Lauber. 27
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Gestützt auf ihren Bericht zum Aufsichtsverhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und
Aufsichtsbehörde (AB-BA) veranlasste die GPK ein Gutachten, um mögliche verbesserte
Aufsichtsmodelle zu eruieren. Das Gutachten der Expertinnen und Experten kam zum
Schluss, dass an den aktuellen Regelungen festgehalten werden solle, aber punktuelle
Verbesserungen angebracht seien. In ihrem Schlussbericht vom 22. Juni 2021 empfahl
die GPK entsprechend ein Modell «Status Quo plus»: Die AB-BA soll grundsätzlich
gestärkt werden. Neben mehr Ressourcen soll hierfür das Weisungsrecht klarer geregelt
und ein umfassendes Akteneinsichtsrecht gewährt werden. Die AB-BA soll aber keine
zusätzlichen Befugnisse erhalten, um Personalfragen zu regeln. Die GPK empfahl
zudem, die Fragen hinsichtlich Wahl, Wiederwahl und Amtsenthebung mit der
laufenden Reform der Bestätigungswahlen von Richterinnen und Richter der
Bundesgerichte (im Rahmen des Gegenvorschlags zur Justizinitiative) zu regeln. Es sei
insbesondere darauf hinzuarbeiten, dass die «Verpolitisierung» der Wiederwahl der
Bundesanwaltschaft vermieden werden könne. Der Bericht schloss mit einem Antrag an
die Kommissionen für Rechtsfragen, eine Gesetzesrevision in der Stossrichtung des
Modells «Status Quo plus» in Angriff zu nehmen. Mit zwei gleichlautenden Motionen,
die noch in der Herbstsession 2021 behandelt wurden, kamen die RK-SR und die RK-NR
diesem Antrag nach. 28

BERICHT
DATUM: 22.06.2021
MARC BÜHLMANN

Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2020)

Organisation der Bundesrechtspflege

Die GK empfahl Marc Thommen zum Nachfolger von Rolf Grädel als Fachperson in der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Die siebenköpfige AB-BA
umfasst neben Richterinnen oder Richtern aus dem Bundesgericht und dem
Bundesstrafgericht (je eine Person) zwei Anwältinnen oder Anwälte und drei
Fachpersonen, die weder in einem eidgenössischen Gericht tätig noch in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragen sein dürfen. Marc Thommen erfülle diese
Bedingungen, verfüge über umfangreiche Kenntnisse im Strafrecht und habe die GK an
seiner Anhörung sehr überzeugt. Parteipolitische Überlegungen spielten bei der AB-BA
keine Rolle – so der Kommissionsbericht. Die Wahl eines neuen Mitglieds der AB-BA
war nicht umstritten und die Vereinigte Bundesversammlung wählte Thommen mit 235
von 241 eingelangten Stimmen zum Nachfolger von Grädel. Sechs Stimmzettel waren
leer geblieben. 29

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
MARC BÜHLMANN

Wiederwahl von Hanspeter Uster als
Präsident der AB-BA für die Amtsperiode
2021-2022

Organisation der Bundesrechtspflege

Anfang Dezember 2020 beschloss die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
die Wiederwahl von Hanspeter Uster als Präsident der AB-BA. Die sieben von der
Vereinigten Bundesversammlung jeweils für vier Jahre gewählten Mitglieder der
Behörde bestimmen das Präsidium aus ihren Reihen selber, wobei eine einmalige
Wiederwahl für die zweijährige Amtsperiode möglich ist. Neben Hanspeter Uster, der
einstimmig für seine zweite präsidiale Amtsperiode von 2021-2022 gewählt wurde,
beschloss das Gremium ebenfalls ohne Gegenstimmen, Isabelle Augsburger-Bucheli,
die bereits vier Jahre im Vizepräsidium gesessen hatte, durch Alexia Heine zu
ersetzen. 30

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Inspektionsbericht über das
Generalsekretariat der Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Aufgrund des Disziplinarverfahrens gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael
Lauber habe sich die Berichterstattung über die bereits 2018 durchgeführte Inspektion
des Generalsekretariats der Bundesanwaltschaft verzögert, so die AB-BA in ihrem
entsprechenden Inspektionsbericht. Ausgangslage für die von der GPK in Auftrag
gegebene Untersuchung des Generalsekretariats seien «unterschiedliche Ansichten
über dessen Aufgaben und Umfang» gewesen. Auf der Basis von Umfragen und
Dokumentenstudium habe die AB-BA unter anderem festgestellt, dass
Grundlagendokumente wie Organigramme, Organisationsreglemente und -handbücher
entweder ganz fehlten oder veraltet waren. Eine der zehn auf der Basis der Befunde
hergeleiteten Empfehlungen war denn auch die Erneuerung und Erstellung dieser
Dokumente. Des Weiteren stiess sich die Aufsichtsbehörde laut Bericht an der
personellen Dotierung des Generalsekretariats, in dem rund 30 Prozent aller
Mitarbeitenden beschäftigt seien. Empfohlen wurde hier eine Analyse, mit der
entschieden werden könne, ob Ressourcen in das operative Kerngeschäft der
Bundesanwaltschaft verschoben werden könnten. Statt wie unter dem ehemaligen
Bundesanwalt Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu suchen, empfehle die AB-BA
zudem, die Kommunikationskultur innerhalb der Behörde zu stärken. Teilweise habe
durch die vernachlässigte Kommunikation die Akzeptanz der Geschäftsleitung gelitten.
Die verschiedenen Empfehlungen seien bewusst an die noch zu wählende Person
gerichtet, die die Bundesanwaltschaft in Zukunft führen werde. Der Bericht solle
«einen Überblick bieten und eine vorteilhafte Ausgangslage für nötige
Erneuerungsprozesse schaffen». Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Michael
Lauber habe viel Arbeit vor sich, waren sich die Medien in der Folge einig. 31

BERICHT
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN

Jahresbericht 2020 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) hat die Rechtmässigkeit,
die Ordnungsmässigkeit, die Zweckmässigkeit, die Wirksamkeit und die
Wirtschaftlichkeit der Tätigkeiten der Bundesanwaltschaft zu prüfen und zu
unterstützen. Wie sie diese Aufgabe genau wahrnimmt, muss sie jährlich in einem
Tätigkeitsbericht zuhanden der Bundesversammlung darlegen. 
Diesen Bericht für das Jahr 2020 legte die AB-BA Anfang März 2021 vor. Das
Berichtsjahr sei äusserst intensiv gewesen, was vor allem den Ereignissen rund um die
Disziplinaruntersuchung des mittlerweile zurückgetretenen Bundesanwalts Michael
Lauber geschuldet gewesen sei. In der Zwischenzeit sei der zum Sonderstaatsanwalt
ernannte Stefan Keller daran, die Strafanzeige gegen Lauber zu überprüfen. Ein weiterer
Schwerpunkt der AB-BA sei der Inspektionsbericht über das Generalsekretariat der
Bundesanwaltschaft gewesen, aus dem Empfehlungen für Umstrukturierungen an den
noch zu bestimmenden Nachfolger Laubers gerichtet würden. Schliesslich habe die AB-
BA eine Stellungnahme zur GPK-Untersuchung zum Verhältnis zwischen der
Bundesanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde abgegeben: Man sehe den
Handlungsbedarf für gesetzliche Reformen, die AB-BA müsse aber möglichst
unabhängig bleiben. 32
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Reform der Bundesanwaltschaft und ihrer
Aufsicht (Mo. 21.3972 und Mo. 21.3970)

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Herbstsession hiessen sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat
gleichlautende Motionen der RK-SR (Mo. 21.3970) und der RK-NR (Mo. 21.3972) für eine
Reform der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsicht gut. Damit soll der Bundesrat, der
das Anliegen ebenfalls unterstützte, auf der Basis des Schlussberichts der beiden GPK
zum «Aufsichtsverhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer
Aufsichtsbehörde», den Erfahrungen der GK im Rahmen der Vorkommnisse in der
Bundesanwaltschaft sowie den bereits getätigten Arbeiten im Rahmen des Postulats
von Daniel Jositsch (sp, ZH) neue Rechtsgrundlagen vorlegen.
Im Ständerat legte Andrea Caroni (fdp, AR) für die Kommission dar, dass man hier
Handlungsbedarf sehe. Man sei übereingekommen, hier keine parlamentarische
Initiative, sondern eine Motion einzureichen, weil «dieses hochkomplexe Thema unsere
Kommission beim Gesetzgebungsprozess an die Grenzen bringen würde». Fast einig
seien sich die Kommissionsmitglieder zudem gewesen, dass man beim bestehenden
System bleiben wolle – die GPK hatte in ihrem Bericht vom «Status Quo plus»
geschrieben. Die Bundesanwaltschaft solle also weiterhin vom Parlament und nicht
wieder von der Exekutive bestimmt werden. Auch das Bundesstrafgericht als weitere
Bundesstrafbehörde solle nicht in die Reform mit einbezogen werden. Eine von Carlo
Sommaruga (sp, GE) diesbezüglich angeregte klarere Trennung von Berufungs- und
Strafkammer werde deshalb hier nicht weiterverfolgt. Die entsprechende
parlamentarische Initiative sei zugunsten der vorliegenden Motion zurückgezogen
worden. Hans Stöckli (sp, BE) bekräftigte im Namen der GPK, dass die Stossrichtung der
Motion den Überlegungen des GPK-Berichts entspreche. Er sei froh, dass beide
Vorstösse in den Kammern behandelt würden, damit man «innerhalb eines
überschaubaren Zeitrahmens eine Verbesserung der Situation herbei[...]führen» könne.
Ohne Diskussion nahm die kleine Kammer die Motion einstimmig an.

Mehr zu reden gab es einige Tage später im Nationalrat. Dafür sorgte nicht zuletzt eine
Kommissionsminderheit aus SVP-Fraktionsangehörigen, die die Motion zur Ablehnung
empfahl. Pirmin Schwander (svp, SZ) führte deren Argumente für eine «Status Quo
ante»-Lösung aus: Die SVP wolle eine «richtige» Reform und keine «Minireform»,
welche die Probleme nicht löse, sondern nur vertusche. Der «grösste Justizskandal seit
1848» – Schwander spielte damit auf die Verjährung des Fifa-Falls an und erwähnte im
gleichen Atemzug die Absetzung des ausserordentlichen Staatsanwalts Stefan Keller
sowie die Vorkommnisse am Bundesstrafgericht – könne mit dem jetzigen System nicht
gelöst werden. Die SVP sei aber durchaus auch offen für andere Reformen als die
Rückkehr zum alten System – entsprechende Vorschläge hatte die Partei bereits in der
abgelehnten parlamentarischen Initiative 19.479 vorgebracht. Sie biete aber nicht Hand
für eine «Scheinlösung», so Schwander. Justizministerin Karin Keller-Sutter schloss die
Debatte mit dem Hinweis, dass die Kantone signalisiert hätten, dass sie zwar
Korrekturbedarf sähen, aber am bestehenden System festhalten wollten. Ausser der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion stimmten alle Fraktionen für die Überweisung
des Auftrags an den Bundesrat. Durch die Annahme der Motion (mit 128 zu 45 Stimmen)
galt auch die konnexe Motion der ständerätlichen Kommission als überwiesen. 33

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN

Rücktritt von Hanspeter Uster; Wahl von
Alexia Heine ins AB-BA-Präsidium (2021)

Organisation der Bundesrechtspflege

Der Zeitpunkt für seinen Rücktritt als Präsident und Mitglied der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) sei ideal, gab Hanspeter Uster Anfang Oktober
2021 der GK zu Protokoll. Nach der Wahl von Stefan Blättler zum neuen Bundesanwalt
und der angestossenen Revision des Aufsichtsverhältnisses zwischen der
Bundesanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde könne er die Leitung der AB-BA
beruhigt übergeben. Verklausuliert wird in der Medienmitteilung der AB-BA auf die
Rolle Usters beim Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael
Lauber hingewiesen: Uster sei es gelungen, die AB-BA «in herausfordernden Zeiten zu
führen und zu stärken». 

ANDERES
DATUM: 01.10.2021
MARC BÜHLMANN
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Zur Nachfolge von Hanspeter Uster im Präsidium bestimmten die Mitglieder der AB-BA
– bereits ein paar Tage nach der Rücktrittsankündigung – per 1. Januar 2022 die
amtierende Vizepräsidentin Alexia Heine, die 2019 in die AB-BA gewählt worden war.
Entsprechend der Verordnung der Bundesversammlung über die AB-BA bestimmt die
vom Parlament gewählte, siebenköpfige Kollegialbehörde Präsidium und Vizepräsidium
für eine Amtszeit von jeweils zwei Jahren selber. Zum neuen Vizepräsidenten wurde
Marc Thommen bestimmt. Das Parlament wählt in der Sommersession 2022 als Ersatz
für Hanspeter Uster ein neues Mitglied für die AB-BA. 34

Jahresbericht 2021 der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft

Organisation der Bundesrechtspflege

Ende April 2022 veröffentlichte die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA) ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021. Der Bericht lobte die beiden
Stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Jacques Rayroud, denen es als
Interimsleiter der Bundesanwaltschaft gelungen sei, «die BA in unaufgeregter Weise
weiter zu stabilisieren» und an den frisch gewählten neuen Bundesanwalt, Stefan
Blättler, zu übergeben. Im Berichtjahr habe man die Inspektion zur Zusammenarbeit
zwischen der Bundesanwaltschaft und den kantonalen Staatsanwaltschaften in Angriff
genommen. Auch der Rücktritt des Sonderstaatsanwaltes Stefan Keller, der mit der
Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber betraut und
durch zwei Sonderstaatsanwälte – Hans Maurer und Ulrich Weder – ersetzt worden war,
war Gegenstand des Berichts. Die AB-BA nahm schliesslich auch Stellung zum GPK-
Bericht über das Aufsichtsverhältnis zwischen ihr und der Bundesanwaltschaft: Sie
begrüsse die Gesetzesrevision, die dadurch nun angestossen werde. 35

BERICHT
DATUM: 26.04.2022
MARC BÜHLMANN

Ersatzwahl für ein Mitglied der AB-BA (2022)

Organisation der Bundesrechtspflege

Nach dem Rücktritt von Hanspeter Uster hatte die Bundesversammlung ein neues
Mitglied für die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) zu wählen. Die
AB-BA setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen: Zwei Mitglieder müssen dem
Bundesgericht bzw. dem Bundesstrafgericht angehören, zwei müssen in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragen sein und drei dürfen als Fachperson weder
einem Gericht angehören noch Anwalt oder Anwältin sein. Nun wurde eine sogenannte
Fachperson gesucht. 
In einer ersten Ausschreibung gingen 13 Bewerbungen ein (6 Frauen, 7 Männer), von
denen laut GK-Bericht allerdings nur zwei dem Anforderungsprofil entsprachen,
weshalb eine zweite Ausschreibung vorgenommen wurde, bei der sich elf Frauen und
zehn Männer bewarben. Aus fünf Bewerbungen (3 Männer, 2 Frauen) entschied sich
eine 9-köpfige Mehrheit der GK für Markus Schefer. Weil allerdings die 7-köpfige
Minderheit der GK Lionel Seeberger bevorzugte, kam es für die relativ kurze Restzeit
der Amtsperiode 2019 bis 2022 zu einer Kampfwahl. Die SVP- und die Mitte-Fraktion
unterstützten Seeberger, während sich die restlichen Fraktionen für Schefer
aussprachen. Aus dem Kommissionsbericht ging nicht hervor, worauf die
Meinungsverschiedenheiten beruhten. Beide Kandidaten erfüllten laut Bericht die
Anforderungen und parteipolitische Kriterien spielen bei der Besetzung der AB-BA
offiziell keine Rolle. 
In der Debatte in der Vereinigten Bundesversammlung im Sommer 2022 lobte
Kommissionspräsident Mathias Aebischer (sp, BE) Schefer als «echte Bereicherung»
und hob dessen ausgeprägten «Einsatz für die Rechtsstaatlichkeit» im Rahmen seines
Präsidiums von Transparency International Schweiz hervor. Für die Minderheit ergriff
Lorenz Hess (mitte, BE) das Wort. Grund für die ausserordentliche Situation mit zwei
Kandidierenden sei, dass lediglich Lionel Seeberger das ausgeschriebene Profil erfülle,
erklärte er. Er habe vertiefte Kenntnisse über Straf- und Strafprozessrecht und verfüge
über Französischkenntnisse. Beide Punkte würden im «an sich sehr beeindruckenden
CV» von Markus Schefer fehlen. Wolle man glaubwürdig bleiben, müsse man
Kandidierende wählen, welche die Kriterien der Ausschreibung erfüllten, so Hess. 

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2022
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In der Folge musste sich die Vereinigte Bundesversammlung entscheiden, ob sie dem
Antrag der Mehrheit oder der Minderheit folgen wollte. Mit 121 zu 106 Stimmen
entschied sich die Bundesversammlung letztlich relativ knapp für die Minderheit und
somit für Lionel Seeberger, der neues Mitglied der AB-BA wurde.
In der Presse wurde insbesondere die GK kritisiert, die es nicht geschafft habe, sich auf
einen Kandidaten zu einigen. Die NZZ verwies auf die im Rahmen der Diskussionen um
die Justizinitiative geborene Idee eines Fachbeirats, der die Gerichtskommission bei
der Auswahl neuer Richterinnen oder Richter unterstützen soll. 36

Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die
Amtsdauer 2023-2026

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die Amtsdauer 2023-2026 wurde in der
Herbstsession 2022 durchgeführt. Sechs von sieben amtierenden Mitgliedern der
Aufsichtsbehörde stellten sich zur Wiederwahl, die unbestritten war. Auch die GPK
hatte als Oberaufsicht laut Bericht der GK nichts festgestellt, das die «fachliche oder
persönliche Eignung» der Wiederkandidierenden in Frage gestellt hätte. Entsprechend
wurde die aktuelle AB-BA-Präsidentin und Vertreterin des Bundesgerichts, Alexia
Heine, mit 211 Stimmen, die Vertreterin der Anwaltschaft, Luzia Vetterli, mit 210
Stimmen, der Vertreter der Anwaltschaft, Jörg Zumstein, mit 214 Stimmen und die drei
Fachpersonen, Isabelle Augsburger-Bucheli (211 Stimmen), Marc Thommen, der als
Vizepräsident amtete (209 Stimmen), sowie der eben erst in der vergangenen
Sommersession 2022 gewählte Lionel Seeberger (215 Stimmen) deutlich wiedergewählt.
Ausgeteilt worden waren 218 Wahlzettel, einer kam nicht zurück und einer blieb leer, so
dass insgesamt maximal 216 Stimmen möglich gewesen wären.

Neben einer Vertretung des Bundesgerichts, einer Anwältin und einem Anwalt und den
drei Fachpersonen (die weder einem Gericht angehören noch als Anwälte
eingeschrieben sein dürfen), muss in der AB-BA auch eine Vertretung aus dem
Bundesstrafgericht sitzen. Diese Position hatte bisher Stefan Heimgartner inne, der
jedoch seinen Rücktritt gegeben hatte. Da es dem Bundesstrafgericht über den
Sommer nicht gelungen war, eine mögliche Nachfolge zu finden, musste sich die
Vereinigte Bundesversammlung in der Wintersession 2022 erneut über das
Wahlgeschäft beugen. In der Zwischenzeit hatte das Bundesstrafgericht Fiorenza
Bergomi vorgeschlagen, die im März 2019 ins Bundesstrafgericht gewählt worden war
und laut GK-Bericht alle Voraussetzungen erfüllte. Dies sah auch die Vereinigte
Bundesversammlung so und wählte das neue AB-BA-Mitglied mit 208 Stimmen. Von den
213 ausgeteilten und eingelangten Wahlzetteln blieben 5 leer. 37

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2022
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2010, S. 1699 ff.; Presse vom 30.09.10.
2) NZZ, 26.4.12.
3) Medienmitteilung BA vom 12.4.13; NZZ, 23.2.13; BaZ und NZZ, 13.4.13; TA, 14.8.13.
4) NZZ, 12.4.14; SoZ, 7.9.14
5) AB NR, 2014, S. 1311; AB NR, 2014, S. 1881; Kommissionsbericht GK 20140603 BA; Kommissionsbericht GK 20140910 BA;
NZZ, 18.6., 18.9.14
6) Tätigkeitsbericht 2014 AB-BA; NZZ, 18.4.15
7) Medienmitteilung RK-N vom 23.10.2015
8) Medienmitteilung RK-SR vom 26.4.2017
9) Tätigkeitsbericht 2015 AB-BA
10) AB NR, 2016, S. 2330 f.; Bericht GK vom 1.12.16; AZ, 10.10., 28.10.16; TA, 13.12., 16.12.16; AZ, 24.12.16
11) Tätigkeitsbericht 2016 AB-BA; AZ, LZ, NZZ, 6.4.17
12) AB VB, 2017, S. 1743; Bericht GK vom 13.9.2017
13) AB VB, 2017, S. 2239; Medienmitteilung GK vom 29.11.2017
14) Medienmitteilung RK-NR vom 23.2.18
15) AB NR, 2018, S. 632 ff.
16) AB VB, 2018, S. 579; Bericht GK vom 28.02.18
17) Tätigkeitsbericht 2017 AB-BA
18) AB VB, 2018, S. 1782; Bericht GK vom 29.10.18
19) AB VB, 2019, S. 635 f. ; Bericht GK vom 6.3.19
20) Tätigkeitsbericht 2018 AB-BA; NZZ, 25.4.19; Blick, NZZ, 30.4.19; AZ, 9.5.19
21) AB SR, 2019, S. 702 ff.; So-Bli, 23.6.19; TG, 24.6.19; LT, 16.12.20
22) AB SR, 2020 S. 1327 ff.; Bericht GPK-SR vom 17.11.20
23) Bericht BR vom 11.10.23
24) AB NR, 2021 S. 390 ff.; Bericht RK-NR vom 14.1.21
25) AB VB 2019, S. 2008; Bericht GK vom 12.09.19; LZ, 26.9.19
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26) Medienmitteilung AB-BA vom 23.4.20; Tätigkeitsbericht 2019 AB-BA
27) Bericht GPK vom 24.6.2020; AZ, 20.5.20; AZ, NZZ, 23.5.20; AZ, 30.5., 25.6.20; AZ, Blick, NZZ, 26.6.20; SoZ, 28.6.20; So-
Bli, 26.7.20; NZZ, 27.7.20; WOZ, 6.8.20; AZ, 4.3.21
28) BBl. 2022 130; Gutachten zur Aufsicht über die Bundesanwaltschaft; Medienmitteilung GPK vom 22.6.21; TA, 23.6.21; So-
Bli, 4.7.21; NZZ, 10.8., 29.9., 30.9.21
29) AB VB 2020, S. 1977 f.; Bericht GK vom 9.9.20
30) Medienmitteilung AB-BA vom 9.12.20
31) Bericht AB-BA vom 7.12.20; Medienmitteilung AB-BA vom 17.12.20; AZ, 18.12.20; NZZ, 13.1.21
32) Medienmitteilung AB-BA vom 22.4.21; Tätigkeitsbericht 2020 AB-BA
33) AB NR, 2021 S. 1738 ff.; AB SR, 2021 S. 826 f.; Medienmitteilung RK-NR vom 20.08.21; Medienmitteilung RK-SR vom 11.8.21
34) Medienmitteilung AB-BA vom 1.10.21; Medienmitteilung AB-BA vom 7.10.21; AZ, TA, 2.10.21; AZ, NZZ, TA, 8.10.21; NZZ,
29.12.21
35) Bericht AB-BA vom 31.12.2021; Medienmitteilung AB-BA vom 26.4.22
36) AB VB, 2022, S. 1343 f.; Bericht GK vom 2.6.22; NZZ, 14.6.22
37) AB VB, 2022, S. 1940 f.; AB VB, 2022, S. 2484 ; Bericht GK vom 14.9.2022; Bericht GK vom 30.11.2022
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